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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

r-ir. 1) Urkunde 

über die Vereinigung cler Kirchengemeinden Gristow und Rierm
erort zu der Kirchengemeinde Gristow Ricms, Kirchenhci:; 
Greifswald-Land. 

Auf Grund des ArtikeJ s 7 (2) der Kirchenordnung wird nach 
Anhörung der Beteiligten bestimmt: 

Par. l 

Die Kirchengemeinde Gristow, Pfarrstelle Neuenkirchen. 
Kirchenkreis Greifswald-Land und Riemserort, Pfarrstelle 
Greifswald St . Nikolai II. Kirchenkreis Greifswald-Stadt wer
den zu einer Kirchengemeinde Gristow-Riems der Pfarrstelle 
Neucnkirchcn, Kirchenkreis Greifswald-Lind vereinigt. 

Mit der Vereinigung zur Kirchengemeinde Gristow-Riems ist 
für die vereinigten Kirchengemeinden ein Gemeindekirchenrat 
zu bi Iden. 

Par. 3 
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Ki1-chengesetz zur :-i.ndnung de, 
MitarheitervertretungsgPsetzes vom l<i. Juni 1996 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das fol
gende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 6 Absatz l Satz I des Mitarhcilcrvertretungsgesctzcs vom 05.
Juni 1993 (Abi. EKD Seite 447) crhlilt folgende Fassung:

Zuständiges Gericht ist das Verwaltungsgericht für mitarbeiter
vertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evange I ischen Kirche 
in DcutschLmd. 

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der Uni
on am 01. Juli 1996 in Kraft. Es wird für die Gliedkirchen in 
Kraft gcsctll. 11:1chdcm diese jcwcib zugestimmt h:ihcn. 

Berlin, den 16. Juni 1996 Der Präses der Synode 
der E\'angelischen Kirche der Union 

(Kock) 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Berlin, den 16. Juni 1996 Der Rat 
Die neugebildete Kirchengemeinde Gristow-Riems ist die der E\',l!lgelischen Kirche der Union 
Rechtsnachfolgerin der \'ereinigten Kirchengemeinden. 

(D. Beier) 
P:II'. 4 

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

Par. 5 

Diese Urkunde tritt mit \\'irkung vom 1. September 1996 in K1�1l't 

Greifswald, den 03.09.1996 Pommersche Evangelisch Kirche 
Das Konsistorium 

C. Gristow Pfst.-4/96
(LS) Harder 

Konsistorialpriisidcnt 

N1� 2) Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeiter
vertretungsgesetzes 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald. den 19.9. I 996 
Das Konsistorium 
PA II 514 - 2 l /96 

Nachstehend veröffentlichen wir das Kirchengesetz zur Ände
rung des Mitarbeitervertretungsgesetzes, das für die Pommersche 
Ev. Kirche zum 01.07.1996 in Kraft tritt. 

Harder 
Konsistorialprtisident 

Nr. 3) Muster-Ordnung für kreiskiI-chliche Bauausschüsse 
der Pommersehen Evangelischen Kirche vom 22.10.1996 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald. den 22.10.1996 
Das Konsistorium 
l3A 11601 -KR/% 

Nachfolgend geben wir die \'0m Kollegium des Konsistoriums 
mit Datum \'0111 22.10.1996 beschlossene Musterordnung für 
Kreiskirehliche Bauausschüsse der PEK zur Kenntnis. 

Tm Auftrngc 
Gunther Kirrnis 
K i rehcncil,c rh:1u rat 

Musterordnung für Kreiskirchliche Bauausschüsse 
derPEK 

Für die Tätigkeit der Kreiskirchlichen Bauausschüsse wird die 
folgende Muster-Ordnung erlassen. 

§ 1

Die Bildung und Arbeitsweise der Ausschüsse richtet sich nach 
Artikel 98 der Kirchenordnung. 

§2

(1) Der Kreiskirchliche Bauausschuß hat die Aufgabe, den Kreis
kirchenrat in.allen Bauangelegenheiten zu beraten.
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(2) Der Bauausschuß bereitet die Schwerpunktsetzung kirchli
cher Bautätigkeit im Kirchenkreis vor. Der Kreiskirchenrat ent
scheidet dazu.

(3) Der Bauausschuß gibt für die Verwendung des (der) kreis
kirchlichen Baufonds Auswahlkriterien und Prioritätensetzung
vor. Er schJ tigt dem Kreiskirchenrat. die Vergabe vor.

(4) Der Bauausschuß kann von Kirchengemeinden angerufen
werden. Er kann Anregungen und Empfehlungen geben.

§3

(1) Dem Bauausschuß gehören an:

- Die Verwaltungsamtsleiterin oder der Verwaltungsamtsleiter
- Der / die Kreiskirchliche Baubeauftragte
- sowie 3 weitere Mitglieder, darunter nach Möglichkeit eine
freie Architektin oder ein freier Architekt
Bei der Beratung findet Artikel 68 Ziffer 3 der Kirchenordnung
sinngemäß Anwendung.

(2) Für jedes Mitglied kann ein Vertreter/eine Vertreterin beru
fen werden.
Diese haben das Recht, an jeder Sitzung des Ausschusses mit
beratender Stimme teilzunehmen. Im Falle der Verhinderung des
von ihnen vertretenen Mitgliedes üben sie das Stimmrecht aus.

(3) Die Mitglieder des Bauausschusses wählen den / die Vorsit
z�nden/e und seinen/ihre SteJ!vertretcr/in aus ihrer Mitte.

(4) Weitere Personen können im Einzelfall zur Teilnahme an
Ausschußsitzungen mit beratender Stimme vom Vorsitzenden
eingeladen werden.

§4

(l) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein und leitet sie.

(2) Über die Sitzungen sind Protokolle zu fertigen.

§ s

Der Kreiskirchliche Bauausschuß erstattet der Kreissynode auf 
Anforderung Tätigkeitsberichte. 

§6

Die Ordnung tritt am 22.10.1996 in Kraft. 

................... ,den ............... . 
(Vorsitzender/e 

des Kreiskirchenrates) 

. Nr. 4) Satzung des Diakonischen Werkes in der Pommerschen 

Evangelischen Kirche 

Pommersche Evangelisch Kirche 
Das Konsistorium 
D 31620-20/96 

Greifswald, den 6.8.1996 
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Nachstehend veröffentlichen wir die Satzung des Diakonischen 
Werkes der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 16. No
vember 1990 in der Fassung vom 21. Februar 1996. 

Harder 
Konsistorialpräsident 

Satzung des Diakonischen Werkes 

in der Pommerschen Evangelischen Kirche e.v. 

Präambel 

Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Chri
stus allen Menschen zu bezeugen. Diakonie ist eine Gestalt die
ses Zeugnisses und nimmt sich besonders der Menschen in leib
licher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten 
Verhältnissen an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu 
beheben. Sie richtet sich in ökumenischer Weise an Einzelne 
und Gruppen, an Nahe und Ferne, an Christen und Nichtchri
sten . Da die Entfremdung von Gott die tiefe Not des Menschen 
ist und sein Heil und Wohl unzertrennlich· zusammengehören, 
vollzieht sich Diakonie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst 
am Menschen. 
Das Diakon_ische Werk in der Pommerschen Evangelischen Kir
che weiß sich diesem Auftrag Jesu Christi verpflichtet. 

, Für dieAusrichtung der diakonischen Arbeit und Verwirklichung 
des Diakonats der Kirche gibt sich das Diakonische Werk die 
folgende Ordnung: 

§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Das Diakonische Werk ist ein Zusammenschluß diakonischer
Einrichtungen im Bereich der Pornmerschen Evangelischen Kirche.
(2) Der Verein führt den Namen „Diakonisches Werk in der
Pommerschen Evangelischen Kirche e. V." Er ist am 16. Novem
ber 1990 gegründet worden.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
(3) Das Diakonische Werk hat seinen Sitz in Greifswald.
(4) Zeichen des Diakonischen Werkes ist das Kronenkreuz.
(5) Das Geschäftsjahr des Diakonischen Werkes ist das Kalen
derjahr.
(6) Das Diakonische Werk in der Pommerschen Evangelischen
Kirche e. V. steht in der Rechtsnachfolge des Diakonischen Wer
kes (Innere Mission und Hilfswerk),
[bis 1950: Provinzial-Verein für Innere Mission in Pommern;,
bis 1969: Innere Mission und Hilfswerk:
ab 1969: Diakonisches Werk (Innere Mission und Hilfswerk)]

§2
Gemeinnützigkeit 

DieArbeit des Diakonischen Werkes dient ausschließlich und unmit
telbar gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken im Sinne 
der Gemeinnützigkeitsverordnung vorn 24. Dezember 1953 . 

§3
Vermögen 

(1) Etwaige Überschüsse des Diakonischen Werkes dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
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glicdcr erhalten keinen Gewinn und in ihrer Eigenschaft rd, 
Mitglied :weh keine sonstigen Zuwcmlungcn aus Mitteln Jcs 
Diakonischen Werkes. Sie haben bei ihrern Ausscheiden oder 
bei Auflösung des Diokonischen Werkes keinerlei Anspruch auf 
das Vermögen, soweit sie nicht Einlogen geleistet haben, die 
ihnen zu erstatten sind. 

(2) Es darr keine Persr,11 durch Vcrwaltungs:1usgaben, die den
Zwecken des Diakonischen Werkes l'rermJ sind, oder durch un
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die an
gemessene Vergütung haupt- oder nebenamtlicher Mitarbeiter
des Diakonischen Werkes bleibt hiervon unberührt.

§4

Zweck und Aufgabe 

(1) Zweck des Diakonischen Werkes ist eine einheitliche Aus
richtung der diakonischen Arbeit.
(2) Aufgabe des Diakonischen Werkes ist fS insbesondere:
a) uie kirchliche, uiakonische und missionrirische Ausrichtung
der in ihm zusamrncngeschlosscncn Mitglieder zu fördern. ihre
Arbeit rnsammcnzufassen und zu unterstiitzen, zu gegenseiti
ger Hilfe und Zusammenarbeit anzuregen, eine Planung ihrer
Arbeit anzustreben und gemeinsame Aufgaben aufzugreifen:
b) in besonderen Notsitu11tionen diakonischen Einsatz zu lei
sten:
c) :1h :rnerkannter Spit1.cnverband der Freien Wohlfohrtsptlege
die gesamte diakonisLhc 1\rbeil. in Verl•inJung mit dern Diako
nischen Werk der Evnng.-Luth. Lnndeskirche Mecklenburg e.Y..
in i\lecklenburg-Vorpommern bei den entsprechenden kirchl i
chen. staatlich und kommunalen Körperschaften und Behörden
sowie bei den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege zu vertre
ten: Jic Vertretung gegenüber eiern Diakonischen Werk der EK D
w:1hrzunchrnen:
d) Jic Betreuung und Beratung der angeschlossenen MitglicrJcr
in fochl ichen Fragen ihrer Verwaltungs- und Wirtschaftsführung
vorzunehmen und
e) Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von haupt-, neben- und
ehrcn11111tlichcn Mitarbeitern cler Diakonie !Ll fördern.
(3) Das Diakonische Werk kann durch \'c1cinbarung rnit :1ndc
ren Rcchtstrtigcrn weitere diakonische:\ul\;:1bcn übernehmen.
Gegenstand einer solchen Vereinbarung kann auch die Verwzd
tung von Anstalten und Einrichtungen zrnderer Rechtstr;iger
sein.

� 5 
\Iitglicdschaft 

( l) Mitglieder können werden:
n) Pommersche Evangelische Kirche,
b) Kirchengemeinden und Kirchenkreise,
c) Freikirchen, die der AGCK angehören,
d) Träger diakonischer Dienste, Vereine, Werke, Anstalten, Stif
tungen und Einrichtungen, ungeachtet ihrer Rechtsform.

(2) Über den schriftlichenAufnahmeantrng entscheidet der Vor
stnnd. Im Fnlle der Ablehnung ist die Anrufung der Mitglieder
versammlung möglich.
(3) Voraussetzung der Mitgliedschaft ist, daß die Mitglieder sich dem
diakonisch-missionarischen Auflrng des Evangeliums verpflichtet 
wissen, sich zur Mitarbeit im Sinne der Satzung bereit erklären und 
die Bedingungen für die Anerkennung als gemeinnützig, mildtätig
und kirc_hlich im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung erfüllen.
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§ 6
Pflichten der \Iitglicdcr 

(1) Die Mitglieder haben die Diakonie und ihre Aufgnben zu
fördern und das diakonische Anliegen zu stärken.

(2) Die Mitglieder verpl'lichten sich für ihre diakonischen Dien
ste
a) ihre Satzung dem Diakonischen Werk in Abschrift einzurei
chen und ihm von jeder Satzungstinderung Mitteilung zu ma
chen,
b) die Tagesordnung ihrer Mitgliederversammlung fristgerecht
dem Vorsitzenden des Diakonischen Werkes als Einladung zu
übermiUcln und dem Landespforrcr bzw. clc111 Vertreter Jic Mög
lichkeit zu i\lcinungsiiulkrungen in der Mitgliederl'ersammlung
zu geben,
c) die von der Diakonischen Konferenz der Pommerschen Evan
gelischen Kirche beschlossenen Richtlinien ünd Grundsätze zu
beachten,
d) die Mit.1rbcitcr im Rahmen der kirchlichen i\litarbeiter
vcrtretungsc1rJ11ung bzw. der i\·liLirhcitcrvcrtrctungsu1dnung Jes
Diakonischen Werkes oder einer entsprechenden :1ls Betriebs
vereinbarung getroffenen Regelung an den Rechten und Pflich
ten zu beteiligen,
e) einen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe sich nach einer von der
Mi tgliederl'er,nmrnl ung' fesrgese tzten Bemessungsgruncllnge
richtet, zu z;1hlcn,
f) ihre Jahresrechnung regelrnliL'11g mindestens alle 2 Jahre von
der Treuhandstelle der Pommerschcn Evangelischen Kirche, ei
nem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einem nnderen
geeigneten Prüfer oder Prüfungsunternehmen prü t'cn zu lassen,
soweit sie nicht kirchenamtJicher Rechnungsprüfungen unter
liegen,
g) in 11rbeitsrcchtlichen StreitLillcn vor Anrufung eines Gerich
tes zunächst die Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes
nnzurufen und ihre Mitarbeiter vertraglich zu gleichem Handeln
zu verpflichten,
h) zur Mitteilung an das Diakonische Werk, wenn hohe Fehl be
trüge oder ;inJcrc wirtsch;iftlichc Schwierigkeiten \'Orl iegen oder
zu erwarten sind.

(3) Die Mitglieder sollen in ihren Sntzungen die Zugehörigkeit
zum Diakonischen Werk ausweisen,
Die rechtliche Selbständigkeit und Selbstvernntwortung der
Mitglieder bleibt ansonsten unberührt.

n 

Beendigung der ,\fügliedschaft 

( 1) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Austritt,
b) durch Ausschluß aus dem Verein.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vor
stand.
Die Austrittserklärung wird zum Schluß des Buchungsjahres
wirksam, wenn sie dem Vorstand mindestens drei Monate vor
her zugegangen ist.

(3) Mitglieder, die ihre Pflichten nicht erfüllen oder den Aufga
ben und der diakonischen Verantwortung zuwiderhandeln, kön
nen auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederversamm
lung ausgeschlossen werden.
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Vor der ßcschlußl-assung ist ckm Mitgljed unter Sell:ung einci
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich dem Vorstand 
gegcnübc1 schriftlich 1.u ii11ßcrn. 

� 8 
Organe des Vereins 

Organe de, Vereins sinu 
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 1) 

Der Vorstand 

( 1) Der Vorstand des Diakonischen \Verkes besteht aus dem Vor
silicndcn_ dem Lrndcsrifarrer für Diakonie. dem Gcschiiftsfüh
rer des Diakonischen Werkes. einem von der Kirchenleitung der
Pommerschen Evangelischen Kirche zu entsendenden \litgliecl
und 5 weiteren Vorstandsmitgliedern. Der Vorsitzende und die 5
weiteren Vorstandsmitglieder werden von der \litgliederver
sammlung gcwi1hlt.
Die Vorstandsmitglieder, außer dem Vorsitzenden, werden durch
Stellvertreter verlrctcn.

(2) Dei Vrnstand wird auf die Dauer von G Jahren gcwjhll.
Wiederwahl ist zulässig. Für vorzeitig ausscheidende Vorstands
mitglieder erfolgt Nachwahl flir die restliche /\mtsdaucr.
Der Landespfarrer und der Geschi:iftsführer (siehe Diakonie
gesctz) sind Vorqand im Sinne von� 26 RGB. Sie vertreten cbs
Diakonische Werk je für sich nach außen.

HO 

Aufgaben des Vorstandes 

(l) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Diakonischen
Werkes zusliindig. so weil sie ,1icht liurch die Sal/ung einem an
deren Vereinsorgan zugewiesen sind.

(2) Er hat insbesondere folgende Aufgaben-

a) Vorschlüge für die Wahl des Vorsitzenden durch die \litglie
derversammlung. 
b) \'orschlügc an die Diakonische Konferenz zu1 Berurung des
Landespfa1Ters durch die Kirchenleitung der Pommerschen Evan
gelischen Kirche,
c) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der
Tagesordnung,
d) Einberufung der Mitgliederversammlung,
e) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
f) Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan für jedes Geschäfts
jahr,
g) Beschlußfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

(3) Der Wirtschaftsplan ist der Diakonischen Konferenz der
Pommerschen Evangelischen Kirche zur Zustimmung vorzule.
gen.

§ 11
Beschlußfassung des Vorstandes 

( 1) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in Vor
standssitzungen, die von dem Vorsitzenden oder dem Landes-
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pforrcr schrirtlich einberufen weiden. II; der Regel ist eine Ein
berufungsfrist von acht Tagen einzuhalten. 

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Halfte
der Vorstanclsmitglie"der, darunter der Vorsitzende oder der
Landespfarrer. anwesend sind.
Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit abgegebener
J,1• uml Nein-Stimmen. Bei Stirnmcngleichhc1t gilt der Antrag
als abgelehnt.

(3) Über die Sitzungen ist eine Niederschrift zu fenigen. Die
Niederschrift soll 01l und Zeit dcrVorst,mdssilwng, die N,1111cn
allerTeilnehmer, die gefaßten Beschlüsse und dasAbstimmungs
crgebnis cnth,Iitcn.

(.+) Ein Vorst,rndsbeschluß k:inn auf schriftlichem Wege gefaßt 
werden. wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zum 
Verfahren erk ltiren. 

§ 12

Die Mitglieden ersammlung 

( 1) Die :vtilglicdcrvcrs,1mmlung besteht aus clcm Vorstand und
den Vertretern der dem Diakonischen Werk ,111geschlossenen
:.lit12licder im Sinne von � 5. sot·crn sie nicl1t Mitglieder des
Vorstandes sind.
Jedes \litglicd hat eine Stimme.

(2) Minclcstcns einm.il im J:1hr soll eine ordentliche :vtitglieclcr
versammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einbehal
tung einer Frist von drei Wochen schriftlich unter Ang<1be clcrTa
gcsordnung cinbcrulcn. DicTagc:,ordnung setzt der Vorstand fest.

§ 13
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(l) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende
,\ ngelc:,:cnhc i tcn zusl/indig:

<1) Wahl der Vorstandsmitglieder. 
bJ Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters auf Vorschlag 
des Vorstandes, 
c) Wahl der Vertreter des Diakonischen Wc:rkes in der
Pommerschen Evangelischen Kirche für clie Diakonische Kon
i'crcnz.
cl) Entgegennahme des vom Vorstand zu erstaltcnclcn Jahresbe
richtes.
e) Abnahme der geprüften Jahresrechnung und Entlastung des
Vorstandes,
f) Beschlußfassung über den Ausschluß eines Mitgliedes,
g) Beschlußfassung über die Ändemng der Satzung und die
Autlösung des Vereins.

(2) In Angelegenheiten, die in den Zusti:indigkeitsbereich des
Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung fünpfehlun
gen an den Vorstand beschließen.

§ 14
Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des
Vorstandes, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vor
sitzenden geleitet.
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(2) Die Mitgliederversammlung ist öffentlich.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn die
Mehrzahl der Vorstandsmitglieder sowie mindestens 6 weitere
Vereinsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlußunfähigkeit ist
der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zwei
te Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung ein
zuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene
nen Mitglieder beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung hin
zuweisen.

(4) Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemei
nen mit einfacher Mehrheit der Ja- und Nein-Stimmen. Bei
Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von Dreiviertel
der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins
eine solche von Vierfünftel erforderlich.
Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustim
mung aller Mitglieder beschlossen werden.

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Pro
tokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Leiter der Mitglieder
versammlung und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es
soll Ort und Zeit der Versammlung, die Person des
Versammlungsleiters, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die
Art der Abstimmung enthalten. Bei Satzungsänderung ist der
Wortlaut anzugeben.

§ 15
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitglieder
versammlung einberufen. Diese muß einberufen werden, wenn 
die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand ver
langt wird. 
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von minde
stens 10 Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

§ 16
Kosten. 

Zur Deckung der dem Diakonischen Werk entstehenden Kosten 
tragen die ihm angeschlossenen Vereine, Anstalten und Einrich
tungen bei. 
Die Höhe des Beitrages wird in der jährlich einzuberufenen 
Mitgliederversammlung für das folgende Jahr entsprechend den 
z.Z. vorliegenden Aufgaben des Vereins bestimmt.

§ 17

Geschäftsstelle 

Die Jaulenden Geschiil'te des Diakonischen Wul,;cs werden in 
der Geschältsstelle Greifswald geführt. Die Zuständigkeiten der 
Geschäftsstelle ergeben sich aus der vom Vorstand erlassenen 
Geschät'tsordnung. 

s 18 
Fachausschüsse 

( l) Zur Erfüllung der Aufgaben des Diakonischen Werkes kön
nen Fachausschüsse gebildet werden. Die Geschäftsführung der
Fachausschüsse erfolgt durch die Geschäftsstelle Greifswald. Zur
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Erfüllung der Aufgaben.des Diakonischen Werkes können ent
sprechend den Fachverbänden im Bereich des Diakonischen 
Werkes der EKD Fachausschüsse gebildet werden. 

(2) Die Fachausschüsse geben sich eine Ordnung. Sie sind ver
pflichtet, nur Mitglieder aufzunehmen, die auch Mitglieder des
Diakonischen Werkes sind, und ihre Aufgaben in enger Fühlung
mit den Organen des Diakonischen Werkes durchführen.

§ 19
Auflösung des Vereins 

(]) Die Aut1ösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver
sammlung mit der in § 14 festgelegten Stimmenmehrheit be
schlossen werden. 
Die Auflösung des Vereins bedarf der Zustimmung der Diakoni
schen Konferenz der Pommerschen Evangelischen Kirche. 

(2) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des Vereins an
die Pommersche Evangelische Kirche mit der Auflage, es für
kirchliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke in Pommern
zu verwenden.

Greifswald, den 16. November 1990 

gez. Unterschriften 

Die vorstehende Fassung wurde von der Kirchenleitung der 
Pommerschen Evangelischen Kirche gemiiß Beschluß vom 21. 
Juni 1996 bestätigt. 

Berger 
Bischof 

L.S.

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

C. Personalnachrichten

Berufen: 

Pfarrer Reinhold Hartje wurde mit Wirkung zum 1.5.1996 die 
Pfarrstelle in Groß Bünzow, Kirchenkreis Wolgast, übertragen. 

Pfarrer Matthias Tu,e mit Wirkung vom 1. Juli 1996 zum Pfar
rer Jer Pfarrstelle Br(issow, Kirchenkreis Pasewalk. 

D. Freie Stellen

Die Pfarrstelle Anklam II (Kreuzkirche - Siedlung) isl ;um 1. 
Januar 1997 wiedcrLubcsclzcn. Gesucht wird ein/ eine Pi',urcr / 
Pfarrerin, dem/ der insbesondere der Besuchsdienst am Herzen 
liegt, der/ die neue Wege in der Gemeindearbeit gehen möchte 
und gern mit jungen \lenschen arbeitet. 
.A.nklam ist Kreisstadt (Landkreis Ostvorpommern) mit rn.
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17.500 Einwohnern. Zur K1rchcngcmei1H.k (z.Z. 3 Pfarrstellen) 
gehören ca. 3200 Gemeindeglieder. ln der Kirchengcmeincle sind 
neben den Pfarrern 2 Kirchenmusiker, 1 Katechetin und l Kü
:;lcr Uili);. Ein ,1ktiver GemL·indekirchcnr�1l lcilcl die Gemeinde 
und unterstützt bei den vielfältigen Verwaltungsarbeiten (Kir
chen, Wohngebäude. Kindcrgancn und 1-'ricciho!). 
fü steht eine gcriit1migc Pf:irrwohnung zur Verfügung. 

Die ßesclzung crl-olgt durch clcn Gcmeinclckirchcmat. 
Anfragen sind zu richten nn: 

Gemeindekirchenral ckr Ev Kirchengemeinde Anklam 
z. Hd. des Vorsitzenden Herrn Klaus Sprada
fü.uslralk 33, 17389 :\nkL1111
Telefon (0 39 71) 21 02 76

ßcwcrbungc11 sind bi, zum 31. Dezember 19% an da, Kor,i
stcrium der Pomrnerschen Evangelischei, Kirche 17489 Grcil-s
w,dcl, I3:1hnhol'slr:tl.\c 35 / 3(1, zu senden. 

Die Pfarrstelle Ahlheck, Kirchenkreis Ueckermünde. ist im 
lk1fang von 50 G, zw Wicdcrhcsct,ung l'rcigcgchcn. Über tlic 
Besetzung wurde im Rahmen einer U mseczung bereits entschie
dc11. 

Die Pfarrstelle Prerow / Darß ist zum LS.1997 zur Wiederbe
set1.ung rreigcgchl'.n. Die Pforrslcllc sldt im ßcsctzungsrcchl 
des Konsistoriums. l\':ihere lnformationen zu Art und Umfong 
cies Dienste, können b,2i111 Gcrncindckircl;enrnt Prerow über uas 
Ev:1ng. Pfarramt Prernw, Kirchenort 2. 18375 Prcrnw, ;rngefnr
dcrt wcrcicn. 

Auslandsdienst 

flas Kirchen::imt cler EKD sucht für einen r\uslandsdicnsl in 
Hmare / Simbabwe zum O 1.08.1997 

eine promovierte Theologin/ einen promovierten Theologen 

die/ cler ordiniert ist uncl üher eine rnehrj�hrigc Gcrncinclc- und 
Unterrichtserfahrung \erfügt. 

Die ursprünglich deutschsprachige �Jartin Luther-Gemeinde :n 
Hararc hat sich zu c1u:r internationalen und multikulturellen 
cv:1ngelischcn Kirchcngemcincle entwickelt, die eng mit clcr 
[hangel isch-Lutherischen Kirche in Simbabwe zus::imm�narbci
tet. Die Gcrneimk feiert an jedem SunnL1g einen englischspra
chigen Gottesdienst und zweimal im Monat einen Gottesclienst 
in deutscher Sprache. Bedingt durch die Entwicklung und das 
Anwachsen der Gemeinde sind neben dem deutschen Pfarrer in 
den letzten fahren arrik,mische Gastpfarrer auf Zeit angestellt 
worden. 

Seit einem Jahr ist mit dem Pfarramt eine halbe Dozentenstelle 
::in dem überregionalen ökumenischen Uniled Theological Col
lege (UTC) in 1-Iarare verbunden . Deshalb wird ein(e) 
erfnhrene(r), promovierte(r) Theologe / Theologin gesucht, die 
/ der für den Unterricht im Bereich bihlische Fächer qualifiziert 
ist. Die Person sollte über gute Englischkenntnisse verfügen und 
zur Zusammenarbeit in einer internationalen und gemischt
rassigen Gemeim.lc bereit sein. Flir die Fachberatung über die 
Dozententätigkeit und für die Kontakte zum UTC ist cias Engli
sche Missionswerk in Deutschland zuständig. Ein geräumiges 

Pfarrhaus, ein Dienstrohrzeug, eine deutsche Schule \bis (1. Klos
sc) und weiter·führende internationale Schulen ,incl am Ort vor
handen. 

I3cwcrbungcn werden bis zum l 5. November 1996 erbeten. 111-
tercsscntcn crhaltrn wei tcrc l nformationcn und:\ usschrci hmgs
unterlagen beim EKD Kirchenamt, Kirchenamt der EKD. Her
renlüuscr Str,d3c 12, 3041') llannuvc1, Teleion (05 11) 27 96-2 
13, Telefax (05 11) 27 96-7 22. 

Ste!lenangehot 
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Werdau-Leulmitz such zum 
baldniöglichcn J\ntrill cinc/n hauplbcruriicl1c/n 

Katecheten/ Kalechetin. 

Der Umr·ang der Stelle betrtigt zur Zeit 50 % einer VZB. Eine 
Aurstockung aur l 00 �i ist in J\ussicliL genommen. 
Zu den Aufgaben gehören: 
- Christenlehreunterricht
- t\Jitarhcit in dn Jungen Gemeinde und runktuel, irn Konri1-
mandenunterricht.
Eine sJnicrtc Wohnung steht zur Vcrlügu11g.
Bewerbungen mit den üblichen Unterl11p:en bitte ,n Ev.-Luth.
Kirchenvorstand \Verdau-Leubnitz, z. Hd. Pastorin S. _r-.,Jünch,
ßurgslr:1ßc 31, 08-ll2 Werdau.

E. Weitere Himveise

N1: 5) Angebot: .\laterial zur Jahreslosung 1997 

Der Kunstdienst der Ev.-Luth. Lmdeskire!Jc Snchsens bietet rm: 
Material zur Jahreslosung 1997 - Dias und Texte 
12 Farbdias in Folicnt:1schc: 
36 Textseiten: Bildbetrnchtungen mit kunsthistorischen 

lntcrprc1:1lion_:11, Sprcchkzmon (Dcilagc), 
Anstöße - Texte zum l\'achdenke1 

Verrasser: 

Preis: 

Dr. frank Schmidt. Kunsthistoriker 
Joachim Schöne, Pfarrer 
17,50 D�I 

Ilildkarten der Jahreslosung (DIN A6) 

Statlclp1eis: ab lO Stück Je -,60 Dl\1 
ab 50 Stück je -,50 DM 
ab 100 Stück je -,40 DM 

Poster: 
DIN A4 
DIN A3 

3,- DM ab 10 Stück je 2,- DM 
5,- DM ab 10 Stück je 4,- DM 

Sämtliche Preise zuzüglich Porto. 

Bestellungen werden erbeten an: Kunstdienst-Bildstelle, Haus 
der Kirche, Hnuptstraße 23, 0 l 097 Dresden, 
Telefon (03 51) 8 I 2 43 72, Telefax (03 51) 8 12 43 74. 

F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst
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Nr. 6) Jahreslosung und Monatssprüche 1997 

Jahreslosung: Jesus Chdstus spricht: 

Januar: 

Februar: 

März: 

April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

August: 

September: 

Oktober: 

November: 

Dezember: 

Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst 

verliert und Schaden nimmt ? Lk 9,25 (E) 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lk 6.36 (L) 

Jesus Christus spricht: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der 
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Lk I 0,2 (E) 

Jesus Christus spricht: Gott ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle 
lebendig. 20,38 (E) 

Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißende 
Gut erlangt. Hebr 10,36 (E) 

Laßt uns aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebr J 2.2 (L) 

Gott sieht nicht auf die Person, sondern in jedem Volk ist ihm willkommen, wer ihn fürchtet 
und tut, was recht ist. Apg 10,34 35 (E) 

Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre woh�l: Ps 26.8 (L) · 

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ps 19,2 (E) 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nch 8, 1 (} (L) 

Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen. Lk 18, 16 (L) 

Wer seine Sünden verheimlicht, hat kein Glück, wer sie bekennt und meidet, findet Erbarmen. Spr 28, 13 (E) 

Gepriesen sei der Herr, der Golt Israels ! Denn er hat sein Volk besucht und ihn� Erlösung 
geschaffen; er hat uns einen starken Retter erweckt. Lk 1,68 69 (E) 
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